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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im Ständerat empfahl die Kommissionsmehrheit, auf das Geschäft einzutreten und es
anschliessend mit dem Antrag an den Bundesrat zurückzuweisen, eine Lösung mit einer
Lockerung des Vertragszwangs vorzulegen. Eine Minderheit Eder (fdp, ZG) sprach sich
für Nichteintreten aus, eine Minderheit Schwaller (cvp, FR) für eine Ablehnung der
Rückweisung und damit für die noch nicht erfolgte Detailberatung in der Kommission.
Die Mehrheit stellte die Verfassungsmässigkeit des Zulassungsstopps, welcher per
dringliches Bundesrecht eingeführt worden und danach zwei Mal verlängert worden
war, in Frage. Sie befürchtete eine Verschärfung des Mangels an inländischem
Ärztenachwuchs bei einem erneuten Stopp und kritisierte die Unklarheit darüber, ob
die Massnahme in den vergangenen Jahren überhaupt zu Kosteneinsparungen geführt
habe. Nicht zuletzt sei zweifelhaft, ob der im Nationalrat angenommene Einzelantrag
überhaupt mit der Personenfreizügigkeit vereinbar sei, da er ausländische Ärzte
diskriminiere. Die Minderheit Eder erklärte, sie sei mit der Hin-und-Her-Politik der
letzten Jahre nicht mehr einverstanden und wolle endlich eine umfassende Lösung. Sie
wisse dabei verschiedene Parteien und Verbände sowie etliche Kantone hinter sich.
Eine erneute Zulassungsbeschränkung sei ein schlechtes Signal an die jungen Ärztinnen
und Ärzte, laufe dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ zuwider und sei
rechtsstaatlich bedenklich. Zudem sei eine konsequente Marktlösung einer erneuten
Regulierung des Angebots vorzuziehen. Die Minderheit Schwaller warnte vor ein bis
zwei zusätzlichen Prämienprozenten, würde das Wachstum der Anzahl Zulassungen
nicht gebremst, und führte aus, einzig die Massnahme eines Zulassungsstopps könne
bereits kurzfristig dagegen wirksam werden. Eintreten wurde schliesslich mit 27 zu 17
Stimmen beschlossen. Beim Rückweisungsantrag ergab sich ein Patt von 22 zu 22
Stimmen. Mit Stichentscheid des Präsidenten Lombardi (cvp, TI) ging das Geschäft zur
Detailberatung an die Kommission. Diese nahm umfassende Abklärungen vor bezüglich
der Verfassungsmässigkeit des Bundesratsentwurfes, der Wirkungen der bisherigen
Zulassungsbeschränkungen und insbesondere der Vereinbarkeit des vom Nationalrat
aufgenommenen Zusatzes mit der Personenfreizügigkeit. Die Gutachten verschiedener
Experten zu letzterem kamen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Die Abklärungen
dauerten einige Zeit, womit das ursprüngliche Ziel des Innenministers Berset, den
Zulassungsstopp bereits im April wieder einzuführen, nicht mehr erreicht werden
konnte. Um eine möglichst rasche Beschlussfassung zu erreichen, hatte der Bundesrat
im Vorjahr beschlossen, das Gesetz als dringlich einzustufen. Die Detailberatung im
Ständerat fand in der Sommersession statt. Berset betonte zu Beginn der Debatte, bei
dem 2012 beobachteten Anstieg der Neuzulassungen handle es sich nicht um einen
simplen Aufholeffekt, was daran zu erkennen sei, dass der Anstieg in der ersten
Jahreshälfte 2013 unverändert angehalten habe. Zu reden gab insbesondere die vom
Nationalrat eingefügte Ausnahmebestimmung, wonach Ärzte mit mindestens
fünfjähriger Schweizer Berufserfahrung von der Zulassungspflicht ausgenommen wären.
Die Kommissionsmehrheit sprach sich mit Verweis auf die Personenfreizügigkeit
dagegen aus. Eine Minderheit Rechsteiner (sp, SG) strebte einen Kompromiss an, indem
sie die Frist auf drei Jahre beschränken wollte und gab an, ein allfälliges Ritzen der
Personenfreizügigkeit angesichts der Vorteile in Kauf nehmen zu wollen. Diese Position
unterlag mit 22 zu 18 Stimmen. Diskutiert wurden auch die Kompetenzen der Kantone
bei der Festlegung der Kriterien für ein Bedürfnis nach Zulassungen von
Leistungserbringern. Eine Minderheit Stöckli (sp, BE) sprach sich für die Version des
Bundesrates aus, wonach die Kantone „anzuhören“ seien. Die Kommissionsmehrheit
verlangte dagegen, der Bund habe die Kriterien mit den Kantonen zusammen
einvernehmlich festzulegen. Die Minderheit begründete ihre Position damit, dass die
Haltungen der Kantone stark auseinandergingen und eine Lösung im Einvernehmen
damit nicht zu finden sei. Die Mehrheit hielt dagegen, die Kantone würden die
Bedürfnisse auf ihrem Gebiet am besten kennen und dürften nicht von der Hauptstadt
aus bevormundet werden. Mit 22 zu 21 Stimmen folgte der Rat der Position der
Mehrheit. In der Gesamtabstimmung sprachen sich 25 Kantonsvertreter für den
Entwurf aus, 15 dagegen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2013
FLAVIA CARONI
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In der Sommersession 2020 behandelte der Ständerat die Standesinitiative des Kantons
Thurgau zusammen mit der Motion der SGK-NR zur Schaffung einer Notfalldefinition
durch die Kantone (Mo. 18.3708) und diskutierte über eine Fristverlängerung für
Erstere. Die Standesinitiative sah einen Gläubigerwechsel hin zum Kanton vor, wenn
dieser 90 Prozent der offenen Forderungen der Krankenversicherungen gegenüber den
Versicherten übernimmt – bisher mussten die Kantone 85 Prozent der ausstehenden
Forderungen übernehmen und erhielten nach Begleichung der Schuld nur 50 Prozent
von den Krankenversicherungen zurück. Kommissionssprecher Rechsteiner (sp, SG)
erklärte, dass die Kommission aufgrund der Standesinitiative zusammen mit der
Verwaltung eine Vernehmlassungsvorlage über die Vollstreckung der
Prämienzahlungspflicht der Versicherten erarbeitet habe. Entsprechend würdigte
Rechsteiner die Thurgauer Standesinitiative auch als eine der wenigen, welche «zu
einem konkreten Gesetzgebungsentwurf geführt» hätten, und beantragte, ihre
Behandlungsfrist zu verlängern. Dagegen wehrte sich Jakob Stark (svp, TG) – gemäss
seiner eigenen Aussage als ehemaliger Thurgauer Regierungsrat «nicht ganz unschuldig
daran, dass diese Initiative zustande gekommen ist» –, weil dadurch der materiell
unbestrittene Gegenstand der Initiative weiter verzögert werde. Dabei gehe es auch
«etwas um den Respekt vor einem kantonalen Parlament». Rechsteiner verwies jedoch
darauf, dass die Kantonsparlamente den Stellenwert von Standesinitiativen im
Bundesparlament tendenziell überschätzten. Zudem brauche es bei Gesetzen mit
wenigen Ausnahmen eine Vernehmlassung – entsprechend dauere es halt etwas länger
als in kantonalen Exekutiven. Mit 29 zu 3 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Ständerat
der Einschätzung der Kommission und stimmte der Fristverlängerung zu. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 03.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2020 behandelte der Ständerat das von der SGK-NR geschaffene
Paket 1a des Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen, das die
weniger umstrittenen Teile des ersten Massnahmenpakets des Bundesrats beinhaltete.
Nachdem er ohne Gegenantrag auf die Vorlage eingetreten war, schuf er einige
Differenzen zum Erstrat. 
Nur eine kleine Änderung gegenüber der nationalrätlichen Version nahm der Ständerat,
in Übereinstimmung mit seiner Kommission, bei der Frage der Rechnungsstellung im
Tiers payant-System vor. Hier ergänzte er stillschweigend einen Passus, wonach die
Versicherungen und die Leistungserbringenden abmachen können, dass die
Versicherung für die Übermittlung der Rechnungen zuständig sein soll. Mit der
Änderung des Nationalrats, wonach die Rechnungen auch elektronisch verschickt oder
auf einem Webportal hinterlegt werden können, zeigten sich die Ständerätinnen und
Ständeräte hingegen einverstanden.
Für deutlich mehr Diskussionen sorgte die Frage der Behandlungstarife, insbesondere
die Patientenpauschaltarife bei ambulanten Behandlungen, gemäss
Kommissionssprecher Pirmin Bischof (cvp, SO) «ein Herzstück der Vorlage». Neu sollen
gemäss Bundesrat vereinbarte Patientenpauschaltarife auf einer gesamtschweizerisch
vereinbarten einheitlichen Tarifstruktur beruhen müssen, erklärte Bischof. Die Tarife
müssten zwar nicht schweizweit identisch sein, wohl aber die in der Rechnung
aufgeführten Teile einer Behandlung. Dies habe den Vorteil, dass die Rechnungen
gesamtschweizerisch vergleichbar seien. Nachteilig sei hingegen, dass kantonale
Differenzen in der Struktur nicht mehr möglich seien. Der Vorteil dieser Änderung liege
gemäss Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) auch darin, dass man damit das Risiko einer
Mengenausweitung reduzieren könne. «Je mehr man verrechnet, desto mehr verdient
man.» Eine Minderheit Müller (fdp, LU) beantragte, auf die Schaffung dieser
Patientenpauschalen zu verzichten. Bereits heute gebe es solche Pauschalen und sie
würden auch bei ambulanten Behandlungen angewendet. Da sich die Behandlung aber
zwischen den verschiedenen Patientinnen und Patienten stark unterscheide, würde
eine Vereinheitlichung zu einer Übervergütung von einfachen und zu einer
Untervergütung von komplizierten Fällen, welche häufig bei kränkeren und sozial
schwächeren Patientinnen und Patienten auftreten, führen. Obwohl die Minderheit
Müller in der Kommission mit 8 zu 3 Stimmen (bei 1 Enthaltung) unterlegen war,
meldeten sich mit Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG), Erich Ettlin (cvp, OW), Hannes
Germann (svp, SH) und Josef Dittli (fdp, UR) deutlich mehr Kommissionsmitglieder im
Namen der Minderheit zu Wort. Einen ganz anderen Aspekt der Regelung stellte
Gesundheitsminister Berset in den Mittelpunkt: Für ihn liege der zentrale Unterschied
zur heutigen Regelung darin, dass der Bundesrat neu subsidiär eingreifen könne, wenn
sich die Tarifpartner nicht auf eine Tarifanpassung einigen könnten. Mit 22 zu 21
Stimmen setzte sich die Minderheit in dieser Frage jedoch knapp durch, der Ständerat
lehnte damit die Schaffung einer Patientenpauschale ab. 
Eine weitere offene Frage bezüglich der Behandlungstarife betraf die Schaffung einer
nationalen Tariforganisation im ambulanten Bereich, entsprechend der Swiss DRG im

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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stationären Bereich, die für die Erarbeitung und Weiterentwicklung der Tarifstrukturen
zuständig sein sollte. Hier sei man sich mehrheitlich einig, betonte Bischof, offen sei
lediglich noch die Frage der Organisationshoheit. Solle der Bundesrat über die
Organisationsform entscheiden, dabei erst eine Konsultation durchführen oder gar nur
subsidiär zuständig sein, wenn sich die Leistungserbringenden und Versicherungen
nicht einigen können? Letzteres schlug die SGK-SR vor. Bundesrat Berset stellte zudem
in seiner Antwort auf eine Frage von Charles Juillard (cvp, JU) fest, dass ausschliesslich
Tarifpartner in der Organisation vertreten sein würden und die Kantone somit darin erst
mitwirken könnten, wenn EFAS angenommen worden sei und die Kantone somit
ebenfalls für die ambulante Behandlung zuständig wären. Stillschweigend folgte der
Ständerat in diesem Punkt dem Vorschlag seiner Kommission.
Ein weiterer umstrittener Aspekt der Tariffrage betraf die Finanzierung von
Rechnungsprüfungen, welche die Patientenorganisationen durchführen sollten, durch
das EDI. Die Kommissionsmehrheit wollte diesen vom Nationalrat eingefügten Punkt aus
der Vorlage streichen, eine Minderheit Carobbio Guscetti wollte ihn beibehalten.
Natürlich sollten sich Patientinnen und Patienten von externen Organisationen beraten
lassen können, der Bund solle sich dabei aber nicht an der Finanzierung dieser
Dienstleistung beteiligen, zumal eine solche Finanzhilfe nur eine zusätzliche
Kontrolleinheit bedeuten würden, erklärte Kommissionssprecher Bischof.
Minderheitensprecherin Carobbio Guscetti betonte hingegen, dass die anfangs
eingesetzte Expertengruppe einen ähnlichen Vorschlag gemacht habe und die GDK das
Anliegen unterstütze. Nicht abgeneigt gegenüber der Finanzierung zeigte sich auch
Bundesrat Berset, für den die Massnahme nicht im Widerspruch zur Strategie des
Bundesrates stand. Mit 28 zu 13 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach sich der Ständerat
aber gegen die Finanzierung aus und schuf damit eine weitere Differenz zum
Nationalrat. 
Schliesslich stand noch der Experimentierartikel im Raum, gemäss Bischof der «zweite
Kernartikel dieser Vorlage». Die SGK-SR wollte den nationalrätlichen Vorschlag um die
Möglichkeit, experimentelle Projekte zur Förderung der Digitalisierung durchführen zu
können, ergänzen. Streichen wollte sie hingegen Projekte zur Einschränkung der freien
Arztwahl. Eine weitere Minderheit Müller schlug indes vor, vollständig auf den Katalog
mit möglichen Bereichen, in denen Projekte durchgeführt werden können, zu
verzichten. Ohne Katalog könnten auch Projekte durchgeführt werden, welche
Grundrechtseingriffe enthielten, erklärte Bischof den Widerstand der
Kommissionsmehrheit gegen diesen Vorschlag. Die betroffenen Patientinnen und
Patienten hätten keine Möglichkeit, sich gegen die Projekte zu wehren.
Gesundheitsminister Berset sprach sich vehement gegen den Minderheitsantrag und
die Streichung des Katalogs aus. Der Bundesrat und die Verfassungsrechtsexperten des
Bundes seien sich einig, dass dies gegen Artikel 5 Absatz 1 der Bundesverfassung
verstosse, wonach das Recht Grundlage und Schranke staatlichen Handelns darstelle.
Damit würden die möglichen Experimente keine Grenzen kennen. So könnten zum
Beispiel für die Bevölkerung eines Kantons die Hälfte des Leistungskatalogs gestrichen,
die Franchise auf CHF 10'000 erhöht oder risikobezogene Prämien eingeführt werden.
Paul Rechsteiner (sp, SG) kritisierte des Weiteren, dass die freie Arztwahl auf der Liste
möglicher Projekte aufgeführt sei: Die Einschränkung der freien Arztwahl sei ein
fundamentaler Systemeingriff, der Grundrechtsdimensionen betreffe und
entsprechend per Gesetz zu entscheiden sei. Man solle den «Akteuren im
Gesundheitswesen [nicht] per Gesetz abschliessend vorschreiben, wo sie
experimentieren können», betonte hingegen Minderheitensprecher Müller. Innovation
entstehe «relativ chaotisch», ergänzte Erich Ettlin (cvp, OW). Zudem könne ja das EDI
die Pilotprojekte bewilligen, müsse es aber nicht. Mit diesen Argumenten setzte sich die
Kommissionsminderheit durch: Mit 23 zu 19 Stimmen sprach sich der Ständerat gegen
die Einschränkung der Experimente auf einen Katalog aus. Im Anschluss bat Bischof den
Nationalrat, in seiner nächsten Sitzung diese vom Ständerat geänderte Bestimmung
etwas abzuschwächen und ihr eine Ausnahme für Grundrechtsverletzungen anzufügen.
Mit 31 zu 0 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) nahm der Ständerat das Gesetz in der
Gesamtabstimmung ohne Gegenstimme an. Die Enthaltungen stammten von sechs
Mitgliedern der SP- sowie von je drei Mitgliedern der SVP- und der Grünen-Fraktion. 3

In der Sommersession 2021 behandelte der Ständerat den Vorschlag seiner SGK über
die Vollstreckung der Prämienzahlungspflicht. Kommissionssprecher Rechsteiner (sp,
SG) fand anerkennende Worte für die ihr zugrundeliegende Standesinitiative des
Kantons Thurgau, zumal diese nicht nur vollständig umgesetzt werde – was für
Standesinitiativen sehr ungewöhnlich sei –, sondern im Gesetzesvorschlag gar
übertroffen werde. Basierend auf der Initiative sei die Kommission die Probleme in
diesem Themenbereich mithilfe der Verwaltung, der GDK und der Versichererverbände

STANDESINITIATIVE
DATUM: 07.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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nämlich gleich «integral» angegangen. Eintreten war in der Folge unbestritten. 
Ohne Diskussionen und stillschweigend bereinigte der Ständerat anschliessend die
meisten Aspekte der Vorlage: eine Übernahme von 85 Prozent der Forderungen der
Krankenversicherungen durch die Kantone sowie eine Zusage von 50 Prozent des
Erlöses bei Zahlung der Schuld im Gegenzug gegen die Übertragung der Verlustscheine
auf die Kantone; das Verbot, volljährig gewordene Personen für ausstehende Prämien
aus ihrer Kindheit zu belangen sowie das Verbot, Kinder wegen Prämienausständen auf
eine schwarze Liste zu setzen und ihnen folglich Leistungen zu verweigern
(entsprechend der Motion 19.4290); die Beschränkung der maximalen Anzahl
Betreibungen auf zwei – ausser die Betreibungen haben zu einem Verlustschein
geführt; die Einführung einer eingeschränkten Wahl der Leistungserbringenden für
säumige und betriebene Prämienzahlende sowie die Ermächtigung für den Bundesrat,
Bestimmungen über die Bemessung von Gebühren zu erlassen.
Bereits in der Eintretensdebatte hatte sich jedoch gezeigt, dass ein Aspekt der Vorlage
sehr umstritten sein würde, nämlich die Frage, ob Listen säumiger Prämienzahlender,
sogenannte schwarze Listen, zukünftig verboten werden sollen. Diesen Antrag einer
Kommissionsminderheit kritisierte der Thurgauer Ständerat Jakob Stark (svp, TG),
dessen Kanton entsprechende Listen führt, deutlich. In seinem Kanton habe sich
gezeigt, dass etwa die Hälfte der Personen, die ihre Prämien nicht bezahlten, durchaus
über genügend Geld verfügen würden. Sein Kanton biete den Betroffenen ein Case-
Management an, mit dem sie ihren Finanzhaushalt sanieren könnten. Von diesem
Angebot machten die meisten Leute jedoch erst dann Gebrauch, wenn sie auf der
schwarzen Liste stünden. Diese Verbindung von schwarzer Liste und Case-Management
sei sehr erfolgreich, so fielen in vergleichbaren Kantonen vier- bis fünfmal höhere
Kosten für ausstehende Prämien an als im Kanton Thurgau. Entsprechend müsse man
eine solche Verbindung eigentlich allen Kantonen vorschreiben, solle es ihnen aber
zumindest nicht verbieten. Paul Rechsteiner (sp, SG) erläuterte für die Kommission,
dass heute noch sechs Kantone (AG, LU, SG, TG, TI, ZG) eine solche Liste führten,
während die Kantone Graubünden, Solothurn und Schaffhausen sie in den letzten
Jahren abgeschafft hätten und auch der Kanton St. Gallen dabei sei, die entsprechende
Regelung zu streichen. Die Kommissionsmehrheit wolle den Kantonen diese Möglichkeit
belassen und stattdessen den umstrittenen Begriff eines «medizinischen Notfalls» im
Hinblick auf das Gerichtsurteil von 2018 aus dem Kanton St. Gallen auf Bundesebene
definieren. Josef Dittli (fdp, UR) verteidigte in der Folge den Minderheitsantrag auf
Streichung der schwarzen Listen. Diese Streichung sei in der Vernehmlassungsvorlage
noch enthalten gewesen und von der Mehrheit der Teilnehmenden befürwortet
worden, darunter von sämtlichen Krankenversicherungen, 19 Kantonen, der GDK und
der FMH. Zahlreiche Kantone hätten die Listen in der Zwischenzeit abgeschafft, da sie
«nicht die gewünschten Ergebnisse» erzielt und mehr Aufwand als Nutzen gebracht
hätten. Aufgrund einer Ungleichbehandlung der Versicherten hinsichtlich des Zugangs
zur medizinischen Versorgung, zahlreicher Umsetzungsprobleme, fehlender Evidenz für
eine Wirkung der Listen auf die offenen Ausstände, der Verlagerung des Problems an
die Leistungserbringenden, eines hohen Administrationsaufwands sowie hoher Kosten
beantrage die Kommissionsminderheit die Streichung der Listen. Mit 22 zu 22 Stimmen
zeigte sich die Meinung im Ständerat zu dieser Frage geteilt: Mit Stichentscheid von
Präsident Kuprecht (svp, SZ) sprach sich die kleine Kammer für die
Kommissionsmehrheit und somit für ein Beibehalten der schwarzen Listen aus. Fast
einstimmig (mit 43 zu 1 Stimme) nahm sie den Entwurf anschliessend in der
Gesamtabstimmung an. 4

1) AB SR, 2013, S. 128 ff., 416 ff.; NZZ, 13.3. und 14.3.13.
2) AB SR, 2020, S. 308 ff.; Bericht SGK-SR vom 25.5.20
3) AB SR, 2020, S. 707 ff.
4) AB SR, 2021, S. 488 ff.
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